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Betreff 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 107 'Zentrum'; Abschluss des ergänzenden 
Verfahrens nach § 214 Abs. 4 BauGB;  
1.  Zustimmende Kenntnisnahme des Durchführungsvertrags;  
2.  Beschluss über die im Verfahren abgegebenen Stellungnahmen 

(Abwägungsbeschluss);  
3.  Satzungsbeschluss 
 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Rat der Stadt Sankt Augustin nimmt den abgeschlossenen Durchführungsvertrag 

zwischen der Jost Hurler Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft GmbH & Co. KG 
und der Stadt Sankt Augustin in der Fassung vom 08.07.2013 (Anlage 1a) mit Ergän-
zungsvereinbarung in der Fassung vom 16.09.2013 (Anlage 1b) zustimmend zur Kennt-
nis. 

 
2. Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt, sämtliche Stellungnahmen, die im Rahmen 

- der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB, 
- der förmlichen Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB und 
- der zum Masterplan „Urbane Mitte“ durchgeführten Bürgerforen II und III abgegeben 

wurden, 
nach eingehender Prüfung und Abwägung entsprechend seinem bereits am 17.04.2013 
gefassten Beschluss (Drucksache Nr. 13/0089) zu berücksichtigen bzw. nicht zu be-
rücksichtigen bzw. in sonstiger Weise zu behandeln. 
 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt außerdem, sämtliche Stellungnahmen, die 
im Rahmen 
- des am 24.01.2013 durchgeführten Stadtforums, 
- der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB und 
- der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 

30.12.2013 bis einschließlich 31.01.2014 
abgegeben wurden, nach eingehender Prüfung und Abwägung entsprechend der in den 
Anlagen 3 und 6 formulierten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu berücksichtigen 
bzw. nicht zu berücksichtigen bzw. in sonstiger Weise zu behandeln. 
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3. Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

Nr. 107 „Zentrum“ einschließlich der örtlichen Bauvorschriften als Satzung. Die Begrün-
dung – in der im Rahmen des ergänzenden Verfahrens überarbeiteten Fassung – und 
der Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 107 „Zentrum“ werden 
beschlossen. Der Bürgermeister wird beauftragt, den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 107 „Zentrum“ rückwirkend zum 16.10.2013 gemäß § 10 BauGB i. V. m. § 214 
Abs. 4 BauGB öffentlich bekannt zu machen. 

 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Anlass 
 
Die funktionale, gestalterische und urbane Qualität der Stadtmitte ist von großer Bedeutung 
für die Wertschätzung der Stadt Sankt Augustin durch ihre Bewohner, die Erwerbstätigen, 
die Handel- und Gewerbetreibenden sowie ihre Besucher. Die wirtschaftliche Zukunft der 
Stadt Sankt Augustin wird deshalb ganz wesentlich von der weiteren Entwicklung ihres 
Stadtzentrums abhängen. 
 
Rat und Verwaltung planen aus diesem Grund seit langem, die Stadtmitte im Bereich des 
Rathauses, des Marktplatzes, des HUMA-Einkaufsparks sowie im Bereich der Stadtbahn-
haltestelle städtebaulich neu zu ordnen, umzugestalten und wirtschaftlich weiter zu entwi-
ckeln. Der Weg dorthin wurde als mehrjähriger Entwicklungsprozess angelegt, in dessen 
Verlauf viele miteinander korrespondierende strategische Planungskonzepte (Städtebauli-
che Entwicklungsmaßnahme „Zentrum West“, Stadtentwicklungskonzept 2025, Verkehrs-
entwicklungsplan, Einzelhandelskonzept, Masterplan Urbane Mitte) erarbeitet wurden. 
 
Die Revitalisierung des HUMA-Einkaufsparks ist integraler Bestandteil dieser strategischen 
Planungen. Ihm kommt eine herausragende Bedeutung in diesem Entwicklungsprozess zu. 
Rat und Verwaltung begrüßen daher die Initiative der Jost Hurler Beteiligungs- und Verwal-
tungsgesellschaft GmbH & Co. KG, den aus den 1970er Jahren stammenden, das Stadtbild 
prägenden Einkaufspark grundlegend neu zu strukturieren, zu gestalten und zu vergrößern, 
ausdrücklich. 
 
Denn der Einkaufspark entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an hochwertige, 
innerstädtische Handels- und Dienstleistungsstandorte und genügt auch bautechnisch nicht 
mehr den heutigen Standards. Zudem lassen die bestehenden Gebäude sowie das gelten-
de Planungsrecht eine nachfragegerechte bauliche Anpassung und die Ansiedlung neuer 
Nutzungen nicht zu. 
 
Der Rat der Stadt hat daher am 16.12.2009 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungs-
plan Nr. 107 „Zentrum“ gefasst, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neu-
ordnung und Revitalisierung des HUMA-Einkaufsparks zu schaffen. Das Planverfahren ist 
inzwischen soweit fortgeschritten, dass der Satzungsbeschluss gefasst werden kann. 
 
2. Städtebauliche Ziele 
 
Ziel der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Neubau und 
eine verträgliche Erweiterung des HUMA-Einkaufsparks zu schaffen. Mit dem Vorhaben soll 
in den nächsten Jahren eine deutliche Aufwertung und Revitalisierung des Stadtzentrums 
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erreicht werden. Wesentliche Ziele der Planung sind: 

- Städtebauliche, architektonische und grünordnerische Aufwertung des Stadtzentrums 
durch einen vollständigen Neubau des HUMA-Einkaufsparks, den Bau von zwei zent-
ralen Parkhäusern (anstelle bisher vorhandener großer Flächen ebenerdiger Parkplät-
ze) und einer neuen zentralen Grünfläche 

- Stärkung der Funktion Sankt Augustins als Mittelzentrum durch verträgliche Erweite-
rungen des Verkaufsflächenangebotes zur Bindung von (bislang abfließender) Kauf-
kraft 

- Belebung des Stadtzentrums durch strukturelle Verbesserungen der Angebote in den 
Bereichen Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie. 

- Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Stadtzentrum durch ergänzende Nutzungen 
sowie durch die bauliche Aufwertung der öffentlichen Räume (u.a. Neugestaltung 
Marktplatz und Umbau Haltepunkt Markt) 

- Verbesserung der verkehrlichen Erreichbarkeit im Stadtzentrum insbesondere durch 
Entflechtung der Verkehre und Schaffung einer neuen Ost-West-Straßen- und Wege-
verbindung (Ost-West-Spange) 

 
Das von privater Hand durchgeführte Vorhaben deckt sich maßgeblich mit diesen öffentli-
chen Interessen. Es beeinflusst darüber hinaus weitere Planungen und ist daher von we-
sentlicher Bedeutung für die Entwicklung der Stadt Sankt Augustin. 
 
3. Durchführungsvertrag 
 
Der Bebauungsplan Nr. 107 wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan nach § 12 BauGB 
aufgestellt. Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Durchführungsvertrag u. a. 

- zur Umsetzung des Vorhabens einschließlich der Fassaden- und Freiraumgestaltung 
sowie der Werbeanlagen nach Maßgabe der Vorhabenpläne binnen einer Frist von 
fünf Jahren nach Erteilung einer bestandskräftigen Baugenehmigung; 

- zur Mitfinanzierung des Umbaus des Stadtbahnhaltepunktes Markt einschließlich des 
Neubaus der Radfahrer- und Fußgängerbrücke; 

- zur Teilfinanzierung des Neubaus der Ost-West-Spange in Höhe von 40 % sowie zur 
Vorfinanzierung des städtischen Anteils von 60 % dieser Erschließungsmaßnahme; 

Der Anteil der Stadt an den Planungs- und Herstellungskosten wird seitens des Vor-
habenträgers zu den für Kommunalkredite üblichen Konditionen verzinst und auf 
10 Jahre verteilt gestundet. Dieses im Durchführungsvertrag verankerte kreditähnliche 
Geschäft wurde der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 24.07.2013 angezeigt. Mit 
Schreiben vom 01.10.2013 hat die Kommunalaufsicht bestätigt, dass keine Bedenken 
gegen diese Regelung bestehen. 

- zur Herstellung und Unterhaltung eines Parkleitsystems 

- zur Erschließung des Plangebietes nach Maßgabe des noch abzuschließenden Er-
schließungsvertrages, der die technischen Details zur Herstellung und Anpassung der 
öffentlichen Erschließungsanlagen regelt. Dies umfasst 

- die Umgestaltung des Marktplatzes im Vorbereich des Centers 

- die Herstellung eines barrierefreien Zugangs zu den Stellplätzen unterhalb des 
Marktplatzes 

- den Anschluss des Spindelbauwerks an die öffentlichen Verkehrsflächen 
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- die Anpassungsarbeiten an der Rathausallee und im Bereich Busbahnhof 

- den neuen Kreisverkehr an der Rathausallee (Einmündungsbereich Parkhaus 
West) 

- zur Übernahme aller externen Planungskosten und zur Erstattung der bei der Stadt 
angefallenen Kosten des Planverfahrens in Höhe von pauschal 154.000,00 € sowie 

- zur dauerhaften und mit Ausnahme der verbrauchsabhängigen Betriebskosten unent-
geltlichen Bereitstellung eines geeigneten Raumes für die ökumenischen Initiativen als 
„Raum für Kirche (Konzept – LebensRaum)“. 

- Im Durchführungsvertrag wurde außerdem festgelegt, dass die Stadt Sankt Augustin 
Bauherr für den Bau der Ost-West-Spange sowie den Neubau der Radweg- und Fuß-
gängerbrücke am Haltepunkt Markt ist. Die Stadt lässt diese Anlagen durch die SSB 
planen und erstellen. Hierzu hat die Stadt einen Projektvertrag bzw. eine Kreuzungs-
vereinbarung mit der SSB abgeschlossen. 

Den vom Vorhabenträger bereits unterzeichneten Durchführungsvertrag in der vorliegenden 
Fassung vom 08.07.2013 mit Ergänzungsvereinbarung in der Fassung vom 16.09.2013 hat 
die Stadt Sankt Augustin aufgrund des Schreibens der Kommunalaufsicht vom 01.10.2013 
inzwischen gegengezeichnet. Anlass und Inhalt der Ergänzungsvereinbarung sind nach-
richtliche und redaktionelle Änderungen an den Anlagen des Durchführungsvertrages. Im 
Übrigen wird auf den in Anlage 1a beigefügten Durchführungsvertrag, die Ergänzungsver-
einbarung (Anlage 1b), die früheren Beratungen sowie die ergänzenden mündlichen Erläu-
terungen der Verwaltung verwiesen. 
 
4. Bisheriges Bebauungsplanverfahren 
 
Die Bürger der Stadt Sankt Augustin haben sich in bemerkenswerter Weise mit den Pla-
nungen ihres Zentrums auseinandergesetzt und durch eine Vielzahl von Anregungen ihr 
Engagement für dieses Zentrum unter Beweis gestellt. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit 
vom 29.03.2010 bis 13.04.2010 durchgeführt. Teil der frühzeitigen Beteiligung war auch das 
1. Stadtforum zum Masterplan Urbane Mitte. Die betroffenen Träger öffentlicher Belange 
hatten in der Zeit vom 25.05.2010 bis 30.06.2010 Gelegenheit zur frühzeitigen Stellung-
nahme. 
Außerhalb des formellen Beteiligungsverfahrens fanden weitere drei Stadtforen am 
28.10.2010 und 03.11.2010 sowie am 24.05.2011 statt. Die Ergebnisse und Stellungnah-
men sind in der Abwägung zu berücksichtigen. 
 
Auf Antrag der Firma Jost Hurler Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft GmbH & Co 
KG hat der Rat in seiner Sitzung am 13.04.2011 einen Wechsel vom Regelverfahren (An-
gebotsbebauungsplan) hin zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 12 BauGB 
beschlossen. 
 
Am 13.07.2011 hat der Rat dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 107 
„Zentrum“ zugestimmt und die Durchführung der Offenlage beschlossen. Die Beteiligung 
der Öffentlichkeit erfolgte durch Planauslegung in der Zeit vom 28.07.2011 bis 09.09.2011 
(1. Offenlage). Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schrei-
ben vom 25.07.2011 zur Stellungnahme mit Frist bis zum 09.09.2011 aufgefordert. Auf An-
trag wurde die Frist bis 09.10.2011 verlängert. 
 
Ursprünglich war für Juli 2012 der Satzungsbeschluss vorgesehen. Auf Wunsch des Vorha-
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benträgers wurde das Verfahren jedoch unterbrochen und die Planung grundlegend über-
arbeitet. Die im Beteiligungsverfahren bis zu diesem Zeitpunkt vorgebrachten Stellungnah-
men wurden von der Verwaltung geprüft und sind soweit fachlich sinnvoll und wirtschaftlich 
vertretbar in den überarbeiteten Bebauungsplanentwurf und den Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan eingeflossen. Der Stadtrat hat über diese Stellungnahmen bereits in seiner Sit-
zung am 17.04.2013 beraten und entschieden (vgl. Drucksache Nr. 13/0089). Diese Be-
schlussfassung soll vorsorglich noch einmal bestätigt werden. 
 
Die überarbeiteten Vorhabenpläne wurden der Öffentlichkeit in einem Stadtforum bereits 
am 24.01.2013 vorgestellt. Die während dieser Veranstaltung bzw. im Nachgang vorge-
brachten Fragen und Anregungen finden sich in Anlage 2. Die entsprechenden Abwä-
gungsvorschläge der Verwaltung sind in Anlage 3 dargestellt. 
 
Am 17.04.2013 hat der Rat dem überarbeiteten Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Nr. 107 „Zentrum“ zugestimmt und die Durchführung der erneuten Offenlage be-
schlossen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch Planauslegung in der Zeit vom 
06.05.2013 bis 07.06.2013 (2. Offenlage). Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden mit Schreiben vom 03.05.2013 zur Stellungnahme mit Frist bis zum 
07.06.2013 aufgefordert. 
 
Im Rahmen dieser erneuten Beteiligung wurden Stellungnahmen von Behörden und aus der 
Öffentlichkeit vorgebracht (Anlage 4). Die Stellungnahmen führten zu keinen Änderungen 
am Planinhalt, aber die Planbegründung, der Umweltbericht und die textlichen Hinweise auf 
dem Plan wurden entsprechend angepasst. 
 
Der Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 107 „Zentrum“ wurde 
vom Rat der Stadt Sankt Augustin am 18.09.2013 gefasst. Am 16.10.2013 erfolgte die öf-
fentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses. 
 
Beim Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster wurde von den Städten 
Siegburg und Troisdorf am 20. bzw. 25.11.2013 jeweils ein Antrag auf Normenkontrolle ge-
gen diesen Bebauungsplan eingereicht. Die Begründung der Anträge ist noch nicht erfolgt. 
Im Rahmen der Vorbereitung auf eine Antragserwiderung in diesen Normenkontrollverfah-
ren hatte die Verwaltung festgestellt, dass nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts (BVerwG – 4 CN 3/12) ein formaler Mangel im Aufstellungsverfahren 
vorliegen dürfte. 
 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 11.12.2013 beschlossen, das Verfahren ab dem 
Zeitpunkt der Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB zu wiederholen. Der Beschluss wurde am 
18.12.2013 im Amtsblatt der Stadt öffentlich bekanntgemacht. Dabei wurde darauf hinge-
wiesen, dass die im bisherigen Verfahren abgegebenen Stellungnahmen nicht erneut vor-
gebracht werden müssen, sondern von Amts wegen bei der Beschlussfassung berücksich-
tigt werden und eine erneute Abgabe inhaltsgleicher Stellungnahmen daher nicht erforder-
lich sei. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch Planauslegung in der Zeit vom 
30.12.2013 bis einschließlich 31.01.2014 (3. Offenlage). 
 
Das ergänzende Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB bedingt keine Änderungen der 
Grundzüge der Planung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 107 „Zentrum“ oder 
seiner Grundkonzeption. Aus Gründen der Rechtsklarheit wurden einige Bemaßungen re-
daktionell ergänzt. Im Übrigen wurden die Planunterlagen unverändert, so wie sie am 
18.09.2013 vom Rat beschlossen wurden, ausgelegt. 
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Eine Stellungnahme von Dr. Lademann & Partner zu der u.a. von den Städten Bonn, Trois-
dorf, Siegburg und Königswinter in der erneuten Offenlage vorgelegten Stellungnahme von 
Junker und Kruse findet sich in Anlage 5. 
 
Die Abwägungsvorschläge der Verwaltung zu allen während der erneuten Behördenbeteili-
gung und der erneuten Offenlage (2. Offenlage in der Zeit vom 06.05.2013 bis 07.06.2013) 
und der Offenlage im ergänzenden Verfahren (3. Offenlage in der Zeit vom 30.12.2013 bis 
31.01.2014) eingegangenen Stellungnahmen finden sich in Anlage 6. 
 
5. Wesentliche Inhalte der Stellungnahmen aus der erneuten Behördenbeteiligung 

und der erneuten Offenlage in der Zeit vom 06.05.2013 bis 07.06.2013 
(2. Offenlage) 

 
Die wesentlichen Anregungen, die in Stellungnahmen während der erneuten Offenlage und 
Behördenbeteiligung vorgebracht wurden, werden nachfolgend kurz erläutert. Im Übrigen 
wird auf die Anlagen 2 bis 6 verwiesen. 
 
5.1 Einzelhandel 
 
Die Städte Bonn, Siegburg, Troisdorf und Königswinter haben gemeinsam durch das Büro 
Junker & Kruse eine Stellungnahme zum Einzelhandelsgutachten des Büros Dr. Lademann 
& Partner erarbeiten lassen. Darüber hinaus haben die genannten Städte sowie die Hand-
werkskammer Köln in der erneuten Offenlage weitere Bedenken gegen das Einzelhandels-
gutachten, das Beteiligungsverfahren und die im Bebauungsplan festgesetzten Einzelhan-
delsnutzungen vorgebracht. 
 
Die Stellungnahmen zielen im Wesentlichen auf eine weitere Reduzierung der maximal zu-
lässigen Verkaufsfläche insgesamt, insbesondere aber auf eine Reduzierung im Beklei-
dungssortiment. Darüber hinaus werden methodische Mängel bei der Erstellung des Ein-
zelhandelsgutachtens und Intransparenz unterstellt sowie der Stadt Sankt Augustin ein Ver-
stoß gegen das regionale Einzelhandelskonzept und das interkommunale Abstimmungsge-
bot (§ 2 Abs. 2 BauGB) vorgeworfen. 
 
Die Stellungnahme von Junker & Kruse wurde durch das Büro Dr. Lademann & Partner 
(DLP) geprüft. Die vorgebrachten Argumente sind nicht stichhaltig bzw. konnten plausibel 
entkräftet werden (vgl. Anlage 5). Das Verträglichkeitsgutachten (DLP 2013) sowie die er-
gänzende Stellungnahme von DLP wurden durch das Büro BBE im Auftrag der Stadt ge-
prüft und das Ergebnis bestätigt. Die Stadtverwaltung hat danach keinerlei Zweifel, dass 
das dem Bebauungsplan zu Grunde liegende Gutachten des Büros Dr. Lademann & Part-
ner (2013) den Anforderungen an eine sachgerechte Abwägung entspricht. 
 
Das Regionale Einzelhandels- und Zentrenkonzept (rezk) ist eine Vereinbarung der beteilig-
ten Gebietskörperschaften über das formale Abstimmungsverfahren bei regional bedeutsa-
men Einzelhandelsprojekten (vgl. Drucksache 04/0428). Das Abstimmungsverfahren sieht 
im Wesentlichen folgende Inhalte vor: 

- Nachbarkommunen frühzeitig und ausreichend informieren, 

- eine (neutrale) gutachterliche Prüfung des Vorhabens nach einheitlichen Kriterien und 

- sofern kein regionaler Konsens über das Vorhaben erzielt wurde, eine zweite Prüfung 
durch ein :rak-Gremium mit externer Moderation. 
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Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde aus Sicht der Stadt Sankt Augustin das 
vollständige Abstimmungsverfahren durchgeführt. Ein regionaler Konsens konnte jedoch 
nicht erzielt werden. 
 
Danach hat der Vorhabenträger das Einzelhandelsprojekt modifiziert und die Verkaufsfläche 
von 46.200 m² auf 39.000 m² reduziert. Es erfolgte eine erneute Abstimmung mit den Nach-
barkommunen am 19.03.2013, bei der wiederum kein regionaler Konsens erzielt werden 
konnte. 
Für diesen Fall sieht die Vereinbarung zum rezk unter Punkt 9 zum Verfahrensablauf aus-
drücklich vor, dass „auch nach einer erneuten negativen Beurteilung die Standortgemeinde 
die Möglichkeit und das formale Recht [hat], das Verfahren in ihrem Sinne weiter zu betrei-
ben." Von diesem Recht macht die Stadt Sankt Augustin Gebrauch und nimmt damit auch 
ihre grundgesetzlich geschützte Selbstverwaltung und Planungshoheit wahr. 
 
Nach Auffassung der Stadt Sankt Augustin wurde dem interkommunalen Abstimmungser-
fordernis nach § 2 Abs. 2 BauGB mit den formellen und informellen Beteiligungsschritten 
ausreichend Rechnung getragen. Die Regelungen für das Abstimmungsverfahren wurden 
berücksichtigt und die Interessen der benachbarten Kommunen in die Abwägung einge-
stellt. 
 
5.2 Radverkehr 
 
Ein Bürger hat Bedenken gegenüber der Planung insbesondere der Ausgestaltung der Ver-
kehrsflächen geäußert und sehr umfangreiche Maßnahmen zum Ausbau des Radwegesys-
tems im Stadtzentrum (Südstraße, Rathausallee, Rückbau der Ampel Rathausallee, Ver-
breiterung der Radwegbrücke über die Stadtbahn inkl. Rampen) angeregt. 
 
Dazu ist festzuhalten, dass die Festsetzungen des Bebauungsplanes, der Vorhaben- und 
Erschließungsplan und die Regelungen des Durchführungsvertrages einem verkehrsge-
rechten und -sicheren Ausbau der Geh- und Radwege innerhalb wie außerhalb des Plan-
gebietes nicht entgegenstehen. Die konkreten Ausbaustandards sind aber regelmäßig nicht 
Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes sondern der nachgelagerten Aus-
führungsplanungen der Straßenbaulastträger. 
 
Mit der Bauleitplanung werden zudem folgende Maßnahmen ermöglicht, mit denen bereits 
eine wesentliche Verbesserung der Radwegeverbindungen im Zentrum insbesondere über 
die Barriere der Stadtbahnlinie erreicht wird: 

- erstmaliger Neubau einer ausreichend dimensionierten Radfahrer- und Fußgängerbrü-
cke über die Stadtbahn (bisher kann diese Verbindung nicht von Radfahrern genutzt 
werden) 

- Neubau eines Geh- und Radweges entlang der Ost-West-Spange 
 
Darüber hinaus kann aus dem im Bebauungsplan formulierten generellen Planungsziel 
„Verbesserung der verkehrlichen Anbindung“ kein Maximalausbau der für Radfahrer be-
stimmten Verkehrsinfrastruktur im gesamten Stadtzentrum abgeleitet werden. Ein solcher 
Ausbau ist zwar aus verkehrsplanerischer und städtebaulicher Sicht grundsätzlich sehr 
wünschenswert. Er ist aber nicht immer finanzierbar. 
 
Über die Planung hinausgehende Maßnahmen zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur 
sind zudem nicht für eine gesicherte Erschließung des konkreten Vorhabens notwendig und 
insoweit nicht kausal mit dieser Bauleitplanung verknüpft. Der Ausbau der verkehrlichen 
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Infrastruktur obliegt vielmehr dem Straßenbaulastträger (der Stadt Sankt Augustin) im 
Rahmen seiner gesetzlichen, finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten. Die Anre-
gungen werden daher im Rahmen der allgemeinen Planungen zur Verbesserung der Ver-
kehrsinfrastruktur berücksichtigt (z.B. Umbau der Südstraße). 
 
5.3. Busbeschleunigung 
 
Um den Busverkehr aufgrund der erwarteten Verkehrszunahme im Zentrum nicht zu beein-
trächtigen bzw. verlangsamen hält es die RSVG für notwendig, alle im Plangebiet liegenden 
und noch zu errichtenden Lichtsignalanlagen mit den technischen Möglichkeiten der Am-
pelbeeinflussung für den Busverkehr auszurüsten. 
 
Durch die im Bebauungsplan und Durchführungsvertrag fixierten Maßnahmen wird jedoch 
nach den Berechnungen des Verkehrsgutachters – auch unter voller Berücksichtigung der 
noch nicht umgesetzten Planungen – eine gute Leistungsfähigkeit aller betroffenen Knoten-
punkte erzielt und ein störungsfreier Verkehrsfluss im Stadtzentrum erreicht. 
 
Daher sind weitere Maßnahmen z.B. auch solche zur generellen Verbesserung des ÖPNV-
Angebots durch eine Busbeschleunigung zwar grundsätzlich wünschenswert, aber nicht für 
eine gesicherte Erschließung des konkreten Vorhabens notwendig. Generelle Verbesse-
rungen der verkehrlichen Infrastruktur obliegen vielmehr den Straßenbaulastträgern und 
Verkehrsunternehmen im Rahmen ihrer gesetzlichen, finanziellen und organisatorischen 
Möglichkeiten und Aufgaben. 
 
6. Ergebnis der Offenlage im ergänzenden Verfahren in der Zeit vom 30.12.2013 bis 

31.01.2014 (3. Offenlage) 
 
Es gingen lediglich zwei Stellungnahmen der Nachbarstädte Siegburg und Troisdorf ein. Die 
Stellungnahmen sind ebenfalls in Anlage 4 beigefügt. Inhaltlich werden die bereits in der 
Vergangenheit abgegebenen Stellungnahmen aufrechterhalten und erneuert, aber sachlich 
keine neuen Argumente vorgebracht. 
 
7. Auswirkungen 
 
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen. Mit dem Satzungsbeschluss und dem Ab-
schluss des Durchführungsvertrages entsteht ein Kostenerstattungsanspruch des Vorha-
benträgers gegen die Stadt in Höhe von 60 % der Bau- und Planungskosten der Ost-West-
Spange zuzüglich Verzinsung. Der Anteil der Stadt für die Ost-West-Spange wird durch den 
Vorhabenträger vorfinanziert. Dieser Betrag wird ab dem Jahr 2017, über 10 Jahre, an den 
Investor zurückgezahlt. Jährlich 206.250,-- Euro. Das kreditähnliche Geschäft wurde der 
Kommunalaufsicht angezeigt und nicht beanstandet. 
 
Des Weiteren entsteht eine Zahlungspflicht für den kommunalen Eigenanteil für den Bau 
der Rad- und Gehwegbrücke mit Rampen im Bereich der Haltestelle Markt. 
 
Mit dem Durchführungsvertrag ist außerdem sicher gestellt, dass die darüber hinaus erfor-
derlichen Umbaumaßnahmen im öffentlichen Raum vom Vorhabenträger finanziert werden. 
 
Mit der öffentlichen Bekanntmachung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 107 
„Zentrum“ tritt dieser rückwirkend zum 16.10.2013 in Kraft. 
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8. Weiteres Vorgehen 
 
8.1 Bauantrag/ Baubeginn 
 
Der Vorhabenträger hatte bereits 2012 einen Bauantrag eingereicht. Dieser Antrag wurde 
zurückgezogen und ein neuer Bauantrag eingereicht. Nach öffentlicher Bekanntmachung 
des Satzungsbeschlusses vom 18.09.2013 am 16.10.2013 wurde dem Vorhabenträger am 
16.10.2013 die Baugenehmigung für die Errichtung des HUMA-Einkaufsparks erteilt. Die 
Städte Siegburg und Troisdorf haben am 20. bzw. 22.11.2013 jeweils Klage beim Verwal-
tungsgericht Köln erhoben. Mit den Bauarbeiten wurde am 21.11.2013 begonnen. 
 
8.2 Koordinierung der Bau- und Erschließungsmaßnahmen 
 
Die privaten sowie öffentlichen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen im Stadtzentrum und die 
Baustelleneinrichtung werden im Rahmen regelmäßiger Abstimmungsgespräche zwischen 
dem Vorhabenträger und der Stadtverwaltung koordiniert. Verwaltung und Vorhabenträger 
haben zudem vereinbart, dass auch im späteren Betrieb des Centers ein „Runder Tisch 
HUMA-Einkaufspark“ eingerichtet werden soll. In dieser Runde sollen kontinuierlich und bei 
konkretem Bedarf Themen wie die Nutzung des Marktplatzes besprochen und koordiniert 
werden (z.B. Abstimmung von Veranstaltungen u. ä.). 
 
8.3 Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen im Umfeld des Vorhabens 
 
Ost-West-Spange 
 
Die Stadt Sankt Augustin wird die Ost-West-Spange im Rahmen einer Kreuzungsvereinba-
rung durch die Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises SSB oHG 
(SSB) planen und erstellen lassen (vgl. Anlage 1). In der Kreuzungsvereinbarung wurde 
u. a. vereinbart, dass die Baumaßnahme spätestens zum Jahreswechsel 2015/ 2016 abge-
schlossen sein soll. 
 
Die Genehmigungsplanung für die Ost-West-Spange wurde am 06.05.2013 bei der techni-
schen Aufsichtsbehörde (TAB) zur Prüfung vorgelegt, die der Planung mit Bescheid vom 
25.09.2013 zugestimmt hat. 
 
Mit dieser Genehmigung und der Beschlussfassung über den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan wird – ein sonst erforderlicher Planfeststellungsbeschluss ersetzt und – das Bau-
recht für die Ost-West-Spange geschaffen. Damit wird erstmals eine barrierefreie Querung 
der Stadtbahn im Stadtzentrum ermöglicht. Nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes, 
Fertigstellung der Ausführungsplanung und Ausschreibung der Maßnahme soll Ende 2015 
mit dem Bau begonnen werden. 
 
Neubau Haltepunkt Markt und Neubau Radweg- und Fußgängerbrücke 
 
Die Stadt Sankt Augustin ist Bauherr für die hälftige Radweg- und Fußgängerbrücke sowie 
die Rampen und wird diese Anlagen durch die SSB planen und erstellen lassen. Den Halte-
punkt und die andere Hälfte der Brücke erstellt die SSB im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung. Im Rahmen eines Projektvertrages sind die technischen Einzelheiten geregelt 
(vgl. Anlage 1). Der Projektvertrag wurde am 22.07.2013 von der SSB und sodann von der 
Stadt Sankt Augustin unterzeichnet. 
 
Der Bau des Haltepunktes und der hälftigen Radweg- und Fußgängerbrücke wird durch den 
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Zweckverband Nahverkehr Rheinland mit 90 % der Baukosten über Regionalisierungsmittel 
gefördert. 
Der Bau der hälftigen Radweg- und Fußgängerbrücke einschließlich der Rampen wird 
durch Die Bezirksregierung Köln, Dezernat 25, im Rahmen der Radwegförderung mit 70 % 
der Baukosten gefördert. 
 
Grundlage für eine Förderung beider Teilmaßnahmen ist die Schaffung des Planungs- und 
Baurechts. Die Genehmigungsplanung für die Gesamtmaßnahmen (Haltepunkt sowie Rad-
weg- und Fußgängerbrücke inkl. Rampen) wurde am 06.05.2013 bei der technischen Auf-
sichtsbehörde (TAB) zur Prüfung vorgelegt, die der Planung mit Bescheid vom 25.09.2013 
zugestimmt hat. 
Mit dieser Genehmigung und der Beschlussfassung über den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan wird u. a. das Baurecht für die Rad- und Gehwegbrücke geschaffen. Mit dem Bau 
ist am 17.12.2013 begonnen worden. 
 
Marktplatz 
 
Die Umgestaltung des Marktplatzes erfolgt im Zuge der Umsetzung des 2. Bauabschnittes 
auf Kosten des Vorhabenträgers voraussichtlich in 2017/2018. Dies beinhaltet auch die 
Schaffung einer barrierefreien Verbindung zur Parkebene (Aufzug). 
 
Kreisverkehr Rathausallee 
Der Bau des neuen Kreisverkehrs an der Rathausallee als Zufahrt zum neuen Parkhaus 
erfolgt im Zuge der Umsetzung des 2. Bauabschnittes auf Kosten des Vorhabenträgers vor-
aussichtlich in 2017/2018. Näheres regelt der noch abzuschließende Erschließungsvertrag. 
 
Parkleitsystem 
 
Die Herstellung und Einrichtung eines Parkleitsystems erfolgt im Zuge der Umsetzung des 
2. Bauabschnittes auf Kosten des Vorhabenträgers voraussichtlich in 2017/2018. Das Sys-
tem muss spätestens mit Inbetriebnahme des 2. Bauabschnittes einsatzfähig sein. Näheres 
regelt der noch abzuschließende Erschließungsvertrag. 
 
 
Rückbau der Zufahrt zum HUMA von der Südstraße 
 
Der Rückbau der bisherigen Zufahrt zum HUMA an der Südstraße erfolgt erst nach Ab-
schluss der Hochbauarbeiten zum Ende des 2. Bauabschnittes, da die Zufahrt als Baustel-
lenzufahrt genutzt werden soll. 
 
Umbau der Südstraße 
 
Der Umbau der Südstraße kann erst nach Abschluss der Gesamtbaumaßnahme HUMA er-
folgen, da die bestehende Zufahrt an der Südstraße als Baustellenzufahrt genutzt werden 
soll. Die Planungen für den Umbau der Südstraße werden von der Verwaltung in Abstimmung 
mit dem Vorhabenträger bis Ende 2014 erstellt und dem Rat zu gegebener Zeit vorgelegt. 
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9. Empfehlung der Verwaltung 
 
Die Verwaltung schlägt vor, die im Beschlussvorschlag im Einzelnen aufgeführten Beschlüs-
se zu fassen. 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Marcus Lübken 
Beigeordneter  
 
 
 
 
 
 
Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf 7.570.230,-- € 
 

Teilmaßnahme Auszahlung Einzahlung 
- Ost-West-Spange 5.500.000,-- € 3.437.500,-- € 
- Geh- und Radwegbrücke Zentrum 1.631.000,-- € 1.491.720,-- € 
- Zuschuss Haltepunkt Markt 439.230,-- € 439.230,-- € 

Gesamtsumme 7.570.230,-- € 5.368.450,-- € 
 
Der Anteil der Stadt für die Ost-West-Spange wird durch den Vorhabenträger vorfinanziert. 
Dieser Betrag wird ab dem Jahr 2017, über 10 Jahre, an den Investor zurückgezahlt. Jähr-
lich 206.250,-- Euro. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung. 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
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Anlagen 
 

- Anlage 1a Durchführungsvertrag mit Anlagen 

- Anlage 1b Ergänzung zum Durchführungsvertrag mit Anlagen 

- Anlage 2 Originalstellungnahmen, die während und nach dem Stadtforum am 
24.01.2013 abgegeben wurden 

- Anlage 3 Abwägungsvorschlag zu den während und nach dem Stadtforum am 
24.01.2013 abgegebenen Stellungnahmen 

- Anlage 4 Originalstellungnahmen, die während der erneuten (2.) Offenlage und Be-
hördenbeteiligung und der (3.) Offenlage abgegeben wurden 

- Anlage 5 Ergänzende Stellungnahme von Dr. Lademann & Partner zur Stellungnahme 
von Junker & Kruse zum Einzelhandelsgutachten 

- Anlage 6 Abwägungsvorschlag zu den während der erneuten (2.) Offenlage und Be-
hördenbeteiligung und der (3.) Offenlage abgegebenen Stellungnahmen 

- Anlage 7 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 107, Planzeichnung 

- Anlage 8 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 107, Textliche Festsetzungen 

- Anlage 9 Vorhaben- und Erschließungsplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 107 inklusive Anlagen (Objektbeschreibung, Ansichten und Schnitten) 

- Anlage 10 Begründung 

- Anlage 11 Umweltbericht 

- Anlage 12 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 
 
 


